
Fahrverbot für Durchgangsverkehr auf Schinebüelstrasse 

 

Der Gemeinderat hat der Allreal AG die Baubewilligung für die 

Wohnüberbauung im Gebiet Schinebüel West erteilt. Mit den Bauarbeiten 

wird voraussichtlich noch im November dieses Jahres begonnen. Den Auftakt 

machen die Erschliessungsarbeiten u.a. mit dem (Aus-) Bau der 

Schinebüelstrasse bis hin zum Mooshaldeweg. 

Massgebend für Bau und Gestaltung der Strasse ist u.a. der rechtskräftige 

Gestaltungsplan Schinebüel. 

Dieser verlangt einen ‚Tempo-30-konformen’ Ausbau der Neuanlagen  

Dieser Forderung wird, ebenfalls gemäss Gestaltungsplan, mit einem 

gestalteten Strassenraum entsprochen. Die Fahrbahnbreite bleibt dabei auf 

3,50 m beschränkt. Das Kreuzen von Fahrzeugen wird mit Ausstellflächen 

ermöglicht. 

 

Wie aus diesen Vorgaben unschwer zu erkennen, ist die Schinebüelstrasse 

nicht als Sammelstrasse (für verschiedene Quartiere) konzipiert, sondern auf 

den Anstösserverkehr ausgerichtet.  

Als ergänzende Massnahme zur Strassenraumgestaltung wird die 

Schinebüelstrasse daher mit einem Fahrverbot für Motorfahrzeuge, 

Motorräder und Motorfahrräder belegt, von welchem der Zubringerdienst 

ausgenommen ist. Der Durchgang für Fussgänger und Velo ist gewährleistet. 

Gegen diese Verkehrsbeschränkung kann noch bis  24. November 2010 beim 

Gemeinderat Birmenstorf schriftlich begründet Einsprache erhoben werden. 


